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Änderungsantrag zu PB.L-01

Von Zeile 558 bis 567:
Medikamentenreste, die Grundwasser, Seen und Flüsse belasten, gehören nicht ins
Abwasser. DeshalbZum Schutz unseres Wassers wollen wir klare gesetzliche Vorgaben
etwa zur Flächenbindung der Tierhaltung und des Pestizideinsatzes verankern. Ein
Verursacherfonds und eine Reform der Abwasserabgabe sollen so zu einer fairen
Verteilung der Kosten von Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung führen. Durch eine
Stärkung derWir wollen die Produktverantwortung von Herstellern undstärken. So
verringern wir etwa durch genaue Genehmigungs- und Entsorgungsvorschriften für
Medikamente können wir die Gefahren von Arzneimittelrückständen im Wasser und
Resistenzen von Keimen verringern. Setzen wir das EU-Recht konsequent um,Besonders
gefährliche und schlecht abbaubare Schadstoffe dürfen nicht mehr in den
Wasserkreislauf gelangen. So reduzieren wir den Eintrag von hormonverändernden
Stoffen und Mikroplastik im Wasser. Den Vorrang der öffentlichen 
WasserversorgungTrinkwasserversorgung gegenüber gewerblicher Nutzung gilt es
sicherzustellen, Wiederverwendung von Abwässern und Speicherung von 

Begründung

Die Stärkung der Produktverantwortung sollte sich nicht nur auf Arzneien beziehen,
sondern auch auf weitere Stoffgruppen. Deshalb hier eine offene Formulierung.

Es wird die zentrale Forderung ergänzt, dass bestimmte Schadstoffe auch direkt
verboten werden sollten.

Der Bezug zum EU-Recht sollte rausgenommen werden, weil wir uns die Möglichkeit
nicht nehmen sollten, auch auf nationaler Ebene aktiv zu werden.

Trinkwasserversorgung ist hier der präzisere Begriff. Wasserversorgung allgemein
bedeutet zum Beispiel auch die Versorgung der Industrie usw.

Dazu einige kleinere Umformulierungen, um die Beziehungen der Sätze untereinander
zu präzisieren.
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